
Satzung  

der Gemeinde Bad Essen 
über die Erhebung von Gebühren für die Straßenreinigung 

(Straßenreinigungsgebührensatzung) 
vom 11.12.2020 

 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) i. d. F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244), des § 52 Niedersächsisches Straßengesetz (NStG) i. d. F. vom 
24.09.1980 (GVBl. S. 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 112) 
und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017 
(Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.10.2019 (GVBl. S. 309) hat der Rat 
der Gemeinde Bad Essen in seiner Sitzung am 10. Dezember 2020 folgende Satzung beschlos-
sen: 

 

§1 
Allgemeines 

Die Gemeinde Bad Essen führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze – im 
Folgenden einheitlich Straßen genannt – innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
einschließlich der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen als öffentliche Ein-
richtung Straßenreinigung nach Maßgabe ihrer Straßenreinigungssatzung vom 18.12.1975 in der 
jeweils gültigen Fassung durch. Für die Straßenreinigung werden Gebühren nach den folgenden 
Vorschriften erhoben. 

 

§ 2 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind die Benutzer der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung. 

Als Benutzer der Straßenreinigung gelten die Eigentümer der Grundstücke, die an den 

im Straßenverzeichnis (siehe Anlage zur Straßenreinigungssatzung in der jeweils gülti-

gen Fassung) aufgeführten Straßen liegen. Als anliegende Grundstücke gelten auch sol-

che Grundstücke, die durch einen Graben, einen Grünstreifen, eine Mauer, eine Bö-

schung oder in ähnlicher Weise von der Straße getrennt sind. Das gilt jedoch nicht, 

wenn das Grundstück von der Straße durch einen Geländestreifen getrennt ist, der we-

der dem öffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist. 

   

(2) Den Eigentümern der anliegenden Grundstücke werden die Eigentümer der übrigen 

durch die Straße erschlossenen Grundstücke, die nicht an die zu reinigende Straße an-

grenzen oder deren Grundstücke nur punktuell oder nur in geringer Breite an den zu 

reinigenden Straßen anliegen (Hinterlieger) sowie die Nießbraucher (§ 1030 BGB), die 

Erbbauberechtigten (§ 1 ErbbauRG), die Wohnberechtigten (§ 1093 BGB) und die Dau-

erwohn- bzw. Dauernutzungsberechtigten (§ 31 WEG) gleichgestellt.  

 

(3) Bei Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den 

Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Verpflichteten über. 

 

(4)  Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
 



§ 3  
Gebührenmaßstab 

(1) Die Benutzungsgebühr für die Straßenreinigung errechnet sich nach der amtlichen Flä-
che des Grundstückes in Quadratmetern und der Reinigungsklasse der zu reinigenden 
Straße nach dem Straßenverzeichnis. Maßgeblich für die Bestimmung der Reinigungs-
klasse ist bei Anliegergrundstücken die Straße, an die das Grundstück anliegt, und bei 
Hinterliegergrundstücken die Straße, durch die das Grundstück erschlossen wird. Bei 
der Feststellung der Grundstücksfläche werden Bruchteile eines Quadratmeters abge-
rundet. 
 

Alternativ Quadratwurzelmaßstab:  
(1) Die Benutzungsgebühr für die Straßenreinigung errechnet sich nach der Quadratwur-

zel aus der amtlichen Fläche des Grundstückes in Quadratmetern und der Reinigungs-
klasse der zu reinigenden Straße nach dem Straßenverzeichnis. Maßgeblich für die Be-
stimmung der Reinigungsklasse ist bei Anliegergrundstücken die Straße, an die das 
Grundstück anliegt, und bei Hinterliegergrundstücken die Straße, durch die das 
Grundstück erschlossen wird. Die Quadratwurzel wird auf eine ganze Zahl abgerun-
det.   
 

(2) Bei Grundstücken die an mehreren Straßen anliegen, werden alle Straßen zur Berech-
nung herangezogen. 
 

(3) Wird ein Hinterliegergrundstück durch mehrere Straßen erschlossen, so sind die Ge-
bühren nach der Straße zu berechnen, von der aus das Grundstück seine hauptsächli-
che Erschließung erhält. Hauptsächlich erschlossen wird das Grundstück durch eine 
Straße, zu der unmittelbar der Weg führt, an dem das Grundstück seinen Hauptzugang 
hat. Gleiches gilt bei Erschließung über eine Zuwegung.  
 

(4)  Ein Anliegergrundstück, das gleichzeitig im Verhältnis zu einer weiteren zu reinigen-
den Straße nach dem Straßenverzeichnis ein Hinterliegergrundstück darstellt, wird 
nicht als Hinterliegergrundstück veranlagt.  
 

(5) Die Straßenreinigungsgebühren sollen die Kosten der Straßenreinigung decken. Den 
Kostenanteil, der auf das allgemeine Interesse an der Straßenreinigung (25 % der ge-
bührenfähigen Straßenreinigungskosten nach § 52 Absatz 3 NStrG) sowie auf die Reini-
gung der Straßen oder Straßenteile, für die eine Reinigungspflicht nicht besteht, ent-
fällt, trägt die Gemeinde.  
 

(6) Die im Straßenverzeichnis aufgeführten Straßen werden nach der Häufigkeit der Reini-
gung oder Priorität in folgende Reinigungsklassen eingeteilt:  

 
Reinigungsklasse A: wöchentliche Reinigung 
Reinigungsklasse B: 14-tägige Reinigung 

§ 4  
Gebührenhöhe 

(1) Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Berechnungsfaktor (m²) in  
 

Reinigungsklasse A: 0,022 € 
Reinigungsklasse B: 0,011 € 

 
Alternativ Quadratwurzelmaßstab: 

Reinigungsklasse A: 1,02 € 
Reinigungsklasse B: 0,51 € 



 

§ 5  
Einschränkungen oder Unterbrechungen der Straßenreinigung 

(1) Falls die Straßenreinigung aus zwingenden Gründen für weniger als einen Monat 
eingeschränkt oder eingestellt werden muss, besteht kein Anspruch auf Gebühren-
minderung. Ein Minderungsanspruch besteht auch nicht, wenn für weniger als drei 
Monate die Reinigung in einer Straße oder in rechtlich oder tatsächlich zulässigen 
Abschnitten i.S. des Erschließungsbeitragsrechts, insbesondere wegen Straßenbau-
arbeiten oder anderer örtlicher Gegebenheiten in ihre Intensität oder flächenmä-
ßigen Ausdehnung eingeschränkt werden muss. 
 

(2) Das gleiche gilt, wenn die Gemeinde aus von ihr nicht zu vertretenden Gründen 
gehindert ist, die Straßenreinigung durchzuführen.   

§ 6  
Auskunfts- und Anzeigepflicht 

(1) Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, auf Verlangen die zur Feststellung der Gebüh-
ren erforderlichen mündlichen oder schriftlichen Auskünfte zu erteilen. 

(2) Der Gemeinde ist innerhalb eines Monats jeder Wechsel in der Person des Gebühren-
pflichtigen anzuzeigen. Zur Anzeige sind der bisherige und der neue Gebührenpflichtige 
verpflichtet. Hat der bisherige Gebührenpflichtige die rechtzeitige Mitteilung schuldhaft 
versäumt, haftet er für die Benutzungsgebühren die auf den Zeitraum bis zum Eingang 
der Mitteilung bei der Gemeinde entfallen, neben dem neuen Gebührenpflichtigen.  

(3) Vorsätzlich oder leichtfertige Zuwiderhandlungen gegen § 6 Absatz 1 und 2 sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Absatz 2 Nr. 2 NKAG. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden.  

 

§ 7  
Entstehung und Ende der Gebührenpflicht  

Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Anschluss an die Straßenreinigung. Erfolgt der An-
schluss an die Straßenreinigung nach dem ersten Tag eines Monats, so entsteht die Gebühren-
pflicht mit dem ersten Tag des Folgemonats. Sie erlischt mit Ablauf des Monats, in dem die 
Straßenreinigung eingestellt wird.  

 

§ 8  
Erhebungszeitraum, Entstehen der Gebührenschuld, Veranlagung und Fälligkeiten 

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Beginn die gebührenschuld entsteht. 
Bei Entstehung der Gebührenpflicht während des laufenden Kalenderjahres entsteht die 
Gebührenschuld mit Beginn der Gebührenpflicht nach § 7 Satz 2.  

(2) Die Gebühr wird am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu je einem Viertel ihres Jahresbe-
trages fällig. Entsteht oder ändert sich die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalendervier-
teljahres, so ist die für dieses Kalendervierteljahr zu entrichtende Gebühr innerhalb eines 
Monats nach Heranziehung vom Gebührenpflichtigen zu zahlen.  



(3) Die Straßenreinigungsgebühr wird durch Bescheid festgesetzt. Die Gebühr kann zusam-
men mit anderen Abgaben angefordert werden. Der Jahresbetrag kann mit Zustimmung 
der Gemeinde Bad Essen in einer Summe zur Fälligkeit 01.07. entrichtet werden.  

 

§ 9  
Datenverarbeitung 

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenen Abgabenpflichtigen sowie zur 
Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Absatz 2 NDSG) der 
hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gem. §§ 9 und 10 NDSG 
(Vor- und Zuname der Abgabenpflichtigen und deren Anschrift; Grundstücksbezeichnung, 
nebst Größe und Grundbuchbezeichnung) durch die Gemeinde zulässig.  

(2) Die Gemeinde darf die für Zwecke der Grundsteuern des Liegenschaftsbuches und des 
Melderechts bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in 
Abs.1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Behörden 
(z.B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln lassen, was 
auch im Wege automatisierter Abrufverfahren erfolgen kann.  

 

  

§ 1 0  
Inkrafttreten 

Die Gebührensatzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Straßenreini-
gungsgebührensatzung vom 18.12.1975 außer Kraft. 

Bad Essen, den 10 Dezember 2020 

 

Gemeinde Bad Essen 
(Siegel) 

 
Timo Natemeyer 
Bürgermeister 

 
 
 


